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nichts ist so alt, wie das Grußwort von gestern. An dieses leicht abgewandelte Sprichwort
musste ich nach Erscheinen der letzten Kammermitteilung denken, denn unmittelbar nach
Druck ereilte uns die Pressemitteilung aus Berlin, dass der Start des beA zum 01.01.2016
verschoben werden muss.

Das ist natürlich sehr bedauerlich, allerdings ist bei solch komplexen und zudem noch neu-
en Projekten durchaus immer einmal mit einer Verzögerung zu rechnen.

Hinzu kommt, dass wir Ihnen natürlich zum 01.01.2016 kein Produkt anbieten wollten,
welches in Betrieb dann vorhersehbar Ärger versursacht hätte. Deshalb ist die Entschei-
dung der Bundesrechtsanwaltskammer richtig, den Termin zu verschieben und erst dann
das beA starten zu lassen, wenn es wirklich problemlos läuft.
Um bei Sprichworten zu bleiben. Es gab einmal intern bei einem großen Softwareanbieter
den Spruch „unsere Softwarelösung, Ihr Problem“. Das wollten wir Ihnen als Nutzer gera-
de nicht zumuten.

Leider kann ich Ihnen konkrete Angaben zum Starttermin und zur Behebung der Probleme zum jetzigen Zeitpunkt nicht ma-
chen. Ich werde also in meinem Grußwort erst dann wieder auf das Thema eingehen, wenn ich Ihnen definitive und konkrete
Angaben machen kann. 

Hinzukommt dass durch die Neuregelung des Rechtes der Syndikusrechtsanwälte das besondere elektronische Anwaltspost-
fach auch für diese neu geschaffen werden muss. Für die Syndikusanwälte ist die Einführung des besonderen elektronischen
Anwaltspostfaches zum 01.10.2016 vorgesehen. Diese zusätzliche Aufgabe wird natürlich auch höhere Kosten verursachen,
denn jede Änderung bei einem neu einzuführenden System führt  zu einem erhöhten Kostenaufwand hinsichtlich der Ände-
rung. 

Wir werden aber dieses Jahr von Ihnen nur die bereits in der letzten Kammerversammlung beschlossene Umlage in Höhe von
EUR 67,00 abrufen, dies deshalb, weil wir davon ausgehen, dass im Jahre 2016 Betriebskosten eingespart werden und dass die
eingetretene Verzögerung und die Beseitigung der aufgetretenen Mängel kostenmäßig die Kammern nicht zusätzlich belasten
werden. 

Dementsprechend bleibt es auch bei der in der diesjährigen Kammerversammlung zu beschließenden Umlage für 2017 in der
gleichen Höhe wie für dieses Jahr. Ich darf dies gleichzeitig dazu nutzen, an dieser Stelle auf den Termin unserer Kammer-
versammlung am 16.03.2016 um 15.00 Uhr hinzuweisen.

Im Anschluss an die Kammerversammlung wird Herr Richter am Oberlandesgericht Kliche einen Vortrag zum Thema „Ehe,
Familie, Partnerschaft im Wandel der Zeit“ halten. Ich hoffe, dass das auf Ihr Interesse stößt und freue mich auf Ihr zahlrei-
ches Erscheinen.

Im übrigen gebe ich meiner Hoffnung Ausdruck, dass Ihr Start in das neue Jahr nicht so holprig verlaufen ist, wie der Start des
besonderen elektronischen Anwaltspostfaches und verbleibe

mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr
Michael Schlüter 
Präsident
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Rechtsprechung

BgH: Keine mitwirkungspflicht des rechtsanwalts
bei Zustellungen nach § 195 ZPO

Der BGH hat nun mit seinem Urteil vom 26.10.2015
die viel beachtete Entscheidung des AGH Hamm vom
07.11.2014 (2 AHG 9/14)  bestätigt, wonach § 14
BORA nur die Mitwirkungspflicht bei Zustellungen
gegenüber Gerichten und Behörden regelt. Bisher
wurde eine berufsrechtliche Pflicht zur Mitwirkung
bei der Zustellung von Anwalt zu Anwalt  nach § 195
ZPO aus § 14 BORA abgeleitet. 
Der BGH sieht keine Ermächtigungsgrundlage, nach
der die Berufsordnung Berufspflichten im Zusammen-
hang mit einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt re-
geln kann. Der § 59b Abs. 2 Nr. 6b BRAO stelle inso-
weit keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage dar,

denn danach können entsprechend dem Wortlaut der
Regelung lediglich die besonderen Berufspflichten
„gegenüber Gerichten und Behörden“ bei Zustellun-
gen geregelt werden. Die Zustellung von Anwalt zu
Anwalt sei davon nicht umfasst. Auch scheide eine ex-
tensive Auslegung von § 59b Abs. 2 Nr. 8 BRAO aus,
denn die Regelungsspielräume für berufsrechtliche
Einschränkungen seien durch höherrangiges Recht be-
grenzt. Es sei deshalb prozessual zulässig, die Zustel-
lung von Anwalt zu Anwalt zu verweigern. 

BGH, Urteil vom 26.10.2015 – AnwS(R)  4/15

BVerfg zum umgehungsverbot
des anwaltlichen insolvenzverwalters

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde zu der
Frage, ob das Umgehungsverbot des § 12 BORA
auch für den Anwalt gilt, der zum Insolvenzver-
walter bestellt worden ist und für die verwaltete
Masse Forderungen einzieht, nicht zur Entschei-
dung angenommen.
Der BGH (Urt. v. 06.07.2015 - AnwZ (Brfg) 24/14)
hatte im Juli 2015 entschieden, dass ein Anwalt, der
zum Insolvenzverwalter bestellt worden ist und für die
verwaltete Masse Forderungen einzieht, sich an das
Umgehungsverbot des § 12 BORA zu halten hat. Der
BGH hatte ausgeführt, dass die Tätigkeit des Insol-
venzverwalters zum Berufsbild des Rechtsanwalts ge-
höre. Zwar werde der Zugang zum Beruf des Insol-
venzverwalters in den §§ 56 ff. InsO geregelt, die Aus-
übung des Berufs habe allerdings keine gesetzliche
Regelung, etwa in einer Berufsordnung, erfahren.
Auch die Fachanwaltsordnung, welche die bei der
BRAK eingerichtete Satzungsversammlung aufgrund
ihrer Satzungskompetenz erlassen hat, verstehe die In-
solvenzverwaltertätigkeit als Teil der Anwaltstätig-
keit.

Das BVerfG hat nun ausgeführt, dass der Verfassungs-
beschwerde weder grundsätzliche Bedeutung zukom-
me noch ihre Annahme zur Durchsetzung der Rechte
des beschwerdeführenden Rechtsanwalts angezeigt
sei. Die Verfassungsbeschwerde habe keine Aussicht
auf Erfolg. Sie sei unzulässig, weil sie den Begrün-
dungserfordernissen der §§ 92, 93 Abs. 1 Satz 2
BVerfGG nicht genüge. Der Beschwerdeführer habe
verkannt, dass der Bescheid der Rechtsanwaltskam-
mer und die diesen bestätigenden gerichtlichen Ent-
scheidungen die Einhaltung seiner als Rechtsanwalt zu
beachtenden Berufspflichten zum Gegenstand hatte.
Es sei nicht darum gegangen, für den anwaltlichen In-
solvenzverwalter Berufspflichten einzuführen. Insbe-
sondere sei bei der Auseinandersetzung mit den ge-
richtlichen Entscheidungen nicht berücksichtigt wor-
den, dass die Gerichte nur in dem vorliegenden Ein-
zelfall entschieden hatten, in dem der Insolvenzver-
walter unter seinem anwaltlichen Briefkopf aufgetre-
ten war und auch unter Beifügung seiner Berufsbe-
zeichnung als Rechtsanwalt unterzeichnet hatte.

BVerfG, Beschl. v. 28.10.2015 - 1 BvR 2400/15
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egmr - aufhebung des Berufsgeheimnisses für strafrechtliche
ermittlungen nur unter strengen Voraussetzungen

In seinem Urteil vom 1. Dezember 2015 (ECHR 377
(2015)) hat der EGMR entschieden, dass die Aufhe-
bung des Berufsgeheimnisses und des Bankgeheim-
nisses, um die Kontoauszüge einer Anwältin zu prü-
fen, nur unter bestimmten Voraussetzungen durchge-
führt werden kann. Im zugrundeliegenden Fall hatte
die portugiesische Staatsanwaltschaft den Antrag bei
Gericht gestellt, das Berufsgeheimnis der Anwältin
Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova (B) aufzuheben, um
deren Kontoeingänge zu überprüfen, da sie der Steuer-
hinterziehung verdächtig war. Das zuständige Gericht
folgte dem Antrag. B legte hiergegen beim obersten
Gericht Klage unter Berufung auf das Berufsgeheim-
nis ein, welche abgewiesen wurde. Daraufhin klagte B
vor dem EGMR. Dieser befand, dass das Berufsge-
heimnis von B verletzt wurde. Dies sei zwar auf einer

gesetzlichen Grundlage und zu einem legitimen
Zweck geschehen, jedoch seien die Voraussetzungen,
unter denen das Berufsgeheimnis aufgehoben wurde,
nicht verhältnismäßig gewesen. So hätte zum einen B
mit in dieses Verfahren einbezogen werden und zum
anderen die Kammer angehört werden müssen. Beides
ist nicht geschehen. Das Gericht ist der Auffassung,
dass, auch wenn die Empfehlung der Kammer nicht
bindend ist, die Einholung einer Einschätzung eines
unabhängigen Organs notwendig ist, da es sich um das
Gut des Berufsgeheimnis handelt, in das nicht leicht-
fertig eingegriffen werden darf. Zudem stand B kein
effektives Rechtsmittel zur Verfügung, da das oberste
Gericht ihre Klage als unzulässig abgewiesen hatte.

Urteil vom 01.12.2015 (EchR 377/2015)

BgH: rechtsanwaltsgesellschaften dürfen
treuhandkonten führen

Nach einer erst kürzlich veröffentlichten Entscheidung
des BGH vom 30.07.2015 dürfen Rechtsanwaltsge-
sellschaften Treuhandkonten führen. Da die Treuhand-
tätigkeit seit jeher zum Berufsbild der Rechtsanwälte
gehöre, könne eine untergeordnete Treuhandtätigkeit
auch ohne ausdrückliche gesetzliche Gestattung
Unternehmensgegenstand einer Rechtsanwaltsgesell-
schaft sein. 

In dem vorliegenden Fall war eine Rechtsanwaltsge-
sellschaft mit beschränkter Haftung verklagt worden,
weil sie im geschäftlichen Verkehr als Treuhandgesell-
schaft aufgetreten war. Nach ständiger Rechtspre-
chung des BGH kann ein im Rahmen eines Kapitalan-
lagemodells geschlossener Treuhandvertrag vom
Rechtsberatungsgesetz (heute: RDG) erfasst werden,
wenn der Treuhänder nach dem Vertrag nicht nur die
wirtschaftlichen Belange des Anlegers wahrzuneh-
men, sondern dessen Rechte zu verwirklichen oder
dessen Rechtsverhältnisse zu gestalten, insbesondere
in dessen Namen die erforderlichen Verträge abzu-
schließen hat (vgl. u.a. BGH, Urteil v. 28.09.2000 – IX
ZR 279/99).

Nun hat der BGH entschieden, dass selbst, wenn die
Rechtsanwaltsgesellschaft nur die wirtschaftlichen
Belange ihrer Treugeber wahrnehmen und in dieser
Weise nicht rechtsberatend, sondern gewerblich tätig
werden würde, diese Tätigkeit nicht nach § 59c Abs. 1
BRAO verboten ist. § 59c Abs. 1 BRAO sehe zwar als
Unternehmensgegenstand nur die Beratung und Ver-
tretung in Rechtsangelegenheiten vor. Allerdings kön-
ne eine Treuhandtätigkeit Unternehmensgegenstand
einer Rechtsanwaltsgesellschaft sein. Die BRAO ent-
halte – anders als die WPO und das StBerG – keine be-
sondere gesetzliche Regelung, die Rechtsanwälten die
Treuhändertätigkeit gestatte. Eine solche sei jedoch
auch nicht erforderlich. Die Treuhändertätigkeit gehö-
re nämlich seit jeher zum Berufsbild der Rechtsanwäl-
te (u.a. BGH, Beschluss v. 04.03.1985 – AnwZ (B)
43/84). Ob eine Treuhändertätigkeit ohne jegliche Ein-
schränkung zulässig wäre, musste vom BGH nicht ent-
schieden werden, da die Treuhändertätigkeit vorlie-
gend nur eine untergeordnete Rolle spielte.

BGH, Urteil vom 30.07.2015 – IZR 18/14
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BgH: bea-umlagebescheid rechtmäßig

In einem aktuellen Urteil vom 11.01.2016 hat der
BGH die Rechtmäßigkeit des Umlagebescheides einer
Rechtsanwaltskammer zur Finanzierung des beA fest-
gestellt und die Klage eines betroffenen Rechtsanwalts
gegen den Bescheid zurückgewiesen. 
Die betroffene Rechtsanwaltskammer hatte im April
2014 durch die Kammerversammlung die Erhebung
einer Umlage von 63,00 EUR zur Finanzierung des
elektronischen Rechtsverkehrs für das Jahre 2015 be-
schließen lassen. Dagegen richtete sich die Klage des
Rechtsanwalts. 
Der BGH hat dazu festgestellt, dass es zu den Aufga-
ben der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) gem. §
177 Abs. 2 Nr. 7 BRAO gehört, die elektronische
Kommunikation der Rechtsanwälte mit Gerichten, Be-
hörden und sonstigen Dritten zu unterstützen. In die-
sem Rahmen ist die BRAK gem. § 178 BRAO be-
rechtigt, von den regionalen Rechtsanwaltskammern

zur Deckung des persönlichen und tatsächlichen Be-
darfs bestimmte Beiträge zu erheben. Die Rechtsan-
waltskammern wiederum erheben die Beiträge von ih-
ren Mitgliedern.
Der BGH hat darauf hingewiesen, dass insbesondere
die von dem Kläger vorgebrachten Bedenken gegen
die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehr nicht bestehen. Das
einzurichtende beA solle die Übertragung elektroni-
scher Dokumente von Anwalt zu Gericht sicherer,
schneller und kostengünstiger machen. Jeder Rechts-
anwalt soll sicher erreichbar sein und ohne Portokos-
ten am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen kön-
nen. Bei diesen Zielen handele es sich um vernünftige
Erwägungen, die eine Beschränkung der Berufsaus-
übung rechtfertigen können.

BGH, Urteil vom 11.01.2016 – AnwZ (BrfG) 33/15
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Aktuelles

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich zur Kammerversammlung am

Mittwoch, den 16. März 2016
um 15.00 Uhr in Braunschweig

in den Kongresssaal der Industrie- und Handelskammer Braunschweig, 
Brabandtstraße 11, Eingang über die Freitreppe am Altstadtmarkt

ein.

Ich bitte Sie um zahlreiches Erscheinen. Ich wünsche allen eine gute Anreise.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten
2. Jahresbericht des Präsidenten für das Kalenderjahr 2015
3. Aussprache zum Jahresbericht
4. Kassenbericht 2015
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Wahl der Kassenprüfer und ihrer Stellvertreter für das Geschäftsjahr 2016
7. Aussprache zum Kassenbericht
8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes ( § 89 Abs. II Nr. 6 BRAO )
9. Beschlussfassung über die Höhe und Fälligkeit einer Sonderumlage für die Entwicklung,

Einrichtung und den Betrieb des Elektronischen Anwaltspostfachs gem. § 31a BRAO durch
die BRAK (§ 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) für 2017

10. Beschlussfassung über den Haushalt 2017 und Festsetzung der Kammerbeiträge 2017
nach Höhe und Fälligkeit (§ 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO)

11. Beschlussfassung über die zu ergänzende Gebührenordnung der Rechtsanwaltskammer
für die Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten im Hinblick auf die Neuordnung
des Rechts der Syndikusrechtsanwälte

12. Verschiedenes

Erläuterungen:
zu TOP 4:
Auf den anliegenden Kassenbericht des Schatzmeisters wird hingewiesen.
zu TOP 9:
Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, für die Kosten zur Entwicklung, Einrichtung und den Betrieb
des elektronischen Anwaltspostfachs (beA) eine Sonderumlage in Höhe von 67,00 EUR zu beschließen,
welche am 15.01.2017 fällig ist und von allen Mitgliedern zu zahlen ist, die am 01.01.2017 als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt 
bei der Rechtsanwaltskammer Braunschweig zugelassen waren.
Zu TOP 10:
Auf den anliegenden Haushaltsvoranschlag 2017 wird hingewiesen.
Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, den Kammerbeitrag für 2017 auf 330,00 Euro festzusetzen. Er ist fällig
am 01.04.2017.
Zu TOP 13:
Anliegende Gebührenordnung für die Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten

Im Anschluss an die Kammerversammlung wird Herr Richter am OLG Braunschweig Ralph Kliche einen Vortrag
zum Thema „Ehe, Familie, Partnerschaft im Wandel der Zeit“ halten. Anschließend sind Sie herzlich zu einem kleinen
Imbiss und Getränken eingeladen.

Ihr 
Michael Schlüter
-Präsident der Rechtsanwaltskammer-
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g e b ü h r e n o r d n u n g
für die Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten
nach § 192 abs. 1 S. 1 BraO
geändert und neu beschlossen durch die Kammerversammlung am 16.03.2016

§ 1
Die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesge-
richtsbezirk Braunschweig erhebt für folgende Amts-
handlungen gem. § 192 BRAO die nachfolgenden Ver-
waltungsgebühren. Die Amtshandlung kann von der
vorherigen Zahlung der Gebühr abhängig gemacht
werden:

1. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (§§  6, 12
BRAO)

EUR 200,00
2. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft  als Syndi-

kusrechtsanwalt (§ 46a BRAO)
EUR 500,00

3. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndi-
kusrechtsanwalt bei gleichzeitiger Beantragung
der Zulassung als Rechtsanwalt nach §§  6, 12
BRAO                                                                                          

EUR 600,00
4. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndi-

kusrechtsanwalt (§ 46a BRAO) bei bereits beste-
hender Zulassung als Rechtsanwalt (§§ 6,12
BRAO)                                                                    

EUR 400,00
5. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Rechts-

anwalt (§§ 6,12 BRAO) bei bereits bestehender
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt (§ 46a
BRAO)                                                                                                       

EUR 100,00
6. Erstreckung der Zulassung zur Rechtsanwalt-

schaft auf ein weiteres Anstellungsverhältnis
oder Änderung der Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft als Syndikusrechtsanwalt bei Auf-
nahme einer neuen oder geänderten Tätigkeit (§
46b Abs. 2 und 3  BRAO)

EUR 400,00
7. Zulassung einer Rechtsanwaltsgesellschaft                                                        

EUR 750,00
8. Anderweitige Zulassung aus einem anderem Kam-

merbezirk oder Aufnahme eines Rechtsbeistandes                                                             
EUR 100,00

9. Entscheidungen in Angelegenheiten der Anwälte
aus anderen Staaten (§§ 206, 207 BRAO; 3 Eu-
RAG)

EUR 200,00

10. Zulassungsrücknahme bzw. Widerruf (§§ 14,  59h
BRAO)

EUR 100,00
11. Amtliche Vertreterbestellung (§ 53 BRAO) bzw.

Gestattung den Beruf trotz Tätigkeit im öffent-
lichen  Dienst selbst auszuüben (§ 47 BRAO)           

EUR 30,00
12. Verlängerung der amtlichen Vertreterbestellung,

Weiterbestellung derselben Person                                                                   
EUR 10,00

13. Anhörung in Rechtsanwalts-GmbH-Angelegenhei-
ten

EUR 200,00
14. Ausstellung eines Anwaltsausweises                                                                

EUR 20,00
15. Befreiung von der Kanzleipflicht (§§ 29 Abs. 1,

29a Abs. 2 BRAO)
EUR 30,00

§ 2
(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag
notwendig ist, mit dessen Eingang bei der Rechtsan-
waltskammer, im Übrigen mit der Beendigung der ge-
bührenpflichtigen Amtshandlung (§ 11 Abs. 1 Verw-
KostG analog).
(2) Bei Rücknahme des Antrags wird nur die Hälfte
der in § 1 für die Amtshandlung bestimmen Gebühr er-
hoben. Überzahlungen werden innerhalb von 4 Wo-
chen nach der Rücknahme erstattet.

§ 3 

Diese Gebührenordnung tritt zum 01.04.2016 in Kraft.
Sämtliche früheren Gebührenordnungen treten gleich-
zeitig außer Kraft.

Die vorstehende Gebührenordnung der Rechtsan-
waltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk
Braunschweig wird hiermit ausgefertigt und in den
Mitteilungen der Rechtsanwaltskammer für den Ober-
landesgerichtsbezirk Braunschweig bekanntgemacht.

Braunschweig, den
Schlüter
-Präsident-
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bea muss man, soll man oder kann man?
Zur nutzungspflicht des bea

Rechtsanwältin Peggy Fiebig, LL.M., BRAK, Berlin
Berlin, 03.02.2016 (Vorveröffentlichung aus BRAK-
Magazin Heft 2/2016)

„Die Bundesrechtsanwaltskammer richtet für jedes im
Gesamtverzeichnis eingetragene Mitglied einer
Rechtsanwaltskammer ein besonderes elektronisches
Anwaltspostfach ein“. So heißt es lapidar in Satz 1 des
seit dem 01.01.2016 geltenden § 31a BRAO. Für die
BRAK bedeutet dieser Satz einen personellen und
technischen Kraftakt und für zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen Unsicherheit über die damit verbunde-
nen Pflichten. Muss man das beA nutzen und wenn ja,
ab wann?

Das Wort des gesetzes
Für die BRAK war der Auftrag, der ihr im Herbst 2013
– damals noch mit einem etwas anderen Wortlaut –
vom Bundestag erteilt wurde, klar: Jede Rechtsanwäl-
tin und jeder Rechtsanwalt erhält ein besonderes
elektronisches Anwaltspostfach, in das Nachrichten
gesandt werden können.
Für einige Kolleginnen und Kollegen ist die Sache je-
doch nicht so klar. Nicht jeder kann sich mit dem Ge-
danken anfreunden, ohne eigenes Zutun ein empfangs-
bereites elektronisches Postfach zu besitzen. Unab-
hängig auch davon, ob in der eigenen Kanzlei die tech-
nischen Voraussetzungen für einen Abruf der dort ein-
gehenden Nachrichten vorhanden sind. In den vergan-
genen Monaten wurde so eine Diskussion darüber ent-
facht, ob es eine Nutzungspflicht für das beA gibt und
wenn ja, ab wann diese gilt.

nein. aber….
Eine ausdrückliche Pflicht zur Nutzung des beA sieht
das Gesetz nicht vor. Weder in den Verfahrensnormen
noch im Berufsrecht ist vorgegeben, dass das beA zur

Kommunikation mit der Justiz verwendet werden
muss. Aber: Der Gesetzgeber hat das beA mit dem
neuen § 31a BRAO geschaffen, die BRAK führt die,
ihr übertragene Aufgabe aus.
Das beA existiert also – respektive wird existieren,
nicht aber eine ausdrückliche Nutzungspflicht. Auf
diese Lücke hat die BRAK in ihren Publikationen die
Kolleginnen und Kollegen aufmerksam gemacht und
vor möglichen haftungsrechtlichen Folgen gewarnt,
wenn Nachrichten im beA nicht zur Kenntnis genom-
men werden.
Wie diese Lücke sich später tatsächlich auswirkt, liegt
dagegen nicht in ihrem Einflussbereich. Erst Gerichte
werden darüber entscheiden, ob ein beA-Postfach
auch tatsächlich regelmäßig auf eingehende Post über-
prüft werden muss. Oder ob die dort eingehenden
Nachrichten nicht zur Kenntnis genommen werden
müssen. Die Rechtsprechung wird sich dabei gänzlich
unabhängig davon entwickeln, was die derzeitigen
Akteure – das heißt, auch die BRAK – für eine Rechts-
auffassung zu dieser Frage vertreten. Sie wird entwe-
der zugunsten jener ausfallen, die das Postfach nutzen
und sich darauf verlassen wollen, dass Nachrichten
auch tatsächlich in der adressierten Kanzlei ankom-
men oder zugunsten jener, die die Überwachung des
Postfaches als eine Last ansehen und nicht willens
sind, diese zu übernehmen. In jedem Fall werden
Rechtsanwälte von diesen Entscheidungen betroffen
sein, auf die eine oder andere Weise.
Es wäre deshalb wünschenswert, wenn der Gesetzge-
ber hier eine Klarstellung vornehmen würde. Im Inter-
esse aller Kolleginnen und Kollegen sollte eine früh-
zeitige Nutzungspflicht geschaffen. Denn das beA be-
zahlen wir alle und wer zahlt schon gerne ohne einen
Nutzen zu erhalten.
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Die tür zum Postfach
erstregistrierung am bea

Rechtsanwältin Peggy Fiebig, LL.M., BRAK 
Berlin, 15.02.2016

Auch wenn der Start verschoben wurde und das beA
damit nicht, wie ursprünglich geplant, seit dem
01.01.2016 online ist, hat sich an der Sicherheitsarchi-
tektur des neuen Postfaches nichts geändert. Das heißt
insbesondere, dass vor dem Zugriff auf das beA eine
sogenannte Erstregistrierung und dazu die beA-Karte
erforderlich sein werden. 
Um die Kolleginnen und Kollegen auf den Start des
beA vorzubereiten, wird die BRAK deshalb in diesem
und den folgenden BRAKMagazinen und auf der beA-
Homepage www.bea.brak.de weiterhin über das beA
und seine Funktionalitäten informieren.

Kartenbestellungen laufen weiter
Die beA-Karten sind weiterhin bei der Bundesnotar-
kammer bestellbar. Aufgrund der Verschiebung des
Starttermins hat die Bundesnotarkammer jedoch die
weitere Auslieferung der Karten zunächst gestoppt,
daher wird auch das ansonsten fällige Entgelt derzeit
nicht eingezogen. Sobald ein neuer Starttermin für das
beA vorliegt, wird die Bundesnotarkammer über den
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Kartenausliefe-
rung entscheiden.

erstregistrierung als Sicherheitskomponente
Anfang September 2015 hat die BRAK an alle in der
Bundesrepublik zugelassenen Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen ein Schreiben mit einer persön-
lichen Bestellnummer für die beA-Karte versandt.
Neue Kolleginnen und Kollegen erhalten das Schrei-
ben direkt nach ihrer Zulassung. Die erforderlichen
Daten werden aus dem Gesamtverzeichnis generiert,
das tagesaktuell von den regionalen Rechtsanwalts-
kammern gepflegt wird. Damit wird sichergestellt,
dass nur Rechtsanwälte eine beA-Karte für den Zu-
griff auf ein elektronisches Postfach bestellen können.
(Sollten Sie das Schreiben nicht erhalten haben oder
ist es Ihnen abhandengekommen, wenden Sie sich bit-
te an die Bundesnotarkammer bea@bnotk.de) Die Er-
stregistrierung wird einige Wochen vor der tatsäch-
lichen Inbetriebnahme des beA-Systems möglich sein.
Der Termin hierfür steht derzeit noch nicht fest, Infor-
mationen werden auf der Internetseite
www.bea.brak.de veröffentlicht. Durch die Erstregis-

trierung nimmt jeder Rechtsanwalt sein persönliches
Postfach quasi in Besitz – mit der beA-Karte und der
getrennt davon übersandten PIN erfolgt die Identifi-
zierung gegenüber dem beA-System. Damit wird ge-
währleistet, dass der Zugriff auf die später in diesem
Postfach eingehenden Nachrichten nicht nur garantiert
durch einen Rechtsanwalt, sondern auch durch den
einzig tatsächlich dazu berechtigten Rechtsanwalt,
nämlich den jeweiligen Postfachinhaber, erfolgt. So
kann jeder Nutzer des beA sicher sein, dass die über-
sandten Nachrichten auch wirklich den richtigen
Adressaten erreichen und nicht in falsche Hände ge-
langen.

technische Voraussetzungen für die erstregistrie-
rung
Wie insgesamt für die Nutzung des beA sind auch für
die Erstregistrierung ein am Internet angeschlossener
Computer, ein Kartenlesegerät und eine Sicherheits-
karte – hier die beA-Karte – erforderlich. Zu den De-
tails der technischen Ausstattung siehe auch
http://bea.brak.de/was-braucht- man-fuer-bea/.

Vor der erstregistrierung – die Client Security
Um zur beA-Nutzeroberfläche zu gelangen, wird in ei-
nem der gängigen Internetbrowser (Internet Explorer,
Safari, Firefox, Chrome etc.) die Adresse des beA ein-
gegeben. Vor dem erstmaligen Zugriff muss eine soge-
nannte Client Security auf den Computer herunterge-
laden werden. Dabei handelt es sich um ein Pro-
gramm, das direkt auf dem Rechner des jeweiligen
Nutzers installiert wird und mit dem jene Funktionen
ausgeführt werden, die aus Sicherheitsgründen nicht
im Internet stattfinden dürfen: Beispielsweise das Ver-
und Entschlüsseln der Nachrichten. Denn das beA
sieht eine sogenannte Ende-zu-Ende- Verschlüsselung
vor, bei der die Nachrichten bei der Übertragung kom-
plett verschlüsselt bleiben. Außerdem unterstützt die
Client Security die Signierfunktionen der beA-An-
wendung.
Die Installation ist dabei unkompliziert, auf der Start-
seite der beA-Anmeldung finden sich die Download-
links für die verschiedenen Betriebssysteme (Win-
dows, Mac OS und Linux). Die jeweiligen weiteren
Schritte sind ausführlich in der Online-Hilfe beschrie-
ben, die bei der Nutzung des beA jederzeit mit der Tas-
te F1 aufgerufen werden kann.
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Die Client Security wird einmalig auf dem jeweiligen
Rechner installiert, vor jeder Anmeldung am beA-
Postfach muss sie neu gestartet werden. Mit bestimm-
ten Einstellungen, die ebenfalls in der Online-Hilfe
(F1) beschrieben sind, kann die Client Security auto-
matisch gestartet werden.

Jetzt aber… 
Sind Computer, Kartenlesegerät und Karte vorhanden
und miteinander verbunden und wurde die Client Se-
curity installiert, kann die tatsächliche Erstregistrie-
rung erfolgen. Die Benutzeroberfläche des beA sieht
eine separate Registrierung für Postfachinhaber, in der
Regel die Rechtsanwälte, und Personen ohne eigenes
Postfach – Mitarbeiter oder andere Personen, die Zu-
griff auf ein fremdes Postfach erhalten sollen – vor.
Die Erstregistrierung erfolgt immer durch den Postfa-
chinhaber, also den jeweiligen Rechtsanwalt, mit der
dazu erforderlichen beAKarte. Wird die entsprechende
Schaltfläche und die beA-Karte als Sicherungsmittel
ausgewählt, fordert das System zur zweimaligen Ein-
gabe der PIN auf – sie kann entweder über die Tasta-
tur des Kartenlesegerätes oder über die Computerta-
statur erfolgen. Hat sich der Nutzer auf diese Weise er-
folgreich authentifiziert, werden eine oder mehrere Si-
cherheitsfrage/n und die dazugehörige Antwort/en
hinterlegt. Die Antwort auf die Sicherheitsfrage muss
bei Problemen mit dem eigenen Postfach bei einer te-
lefonischen Anfrage dem Supportmitarbeiter mitge-
teilt werden, nur, wenn diese richtig ist, erhält der Mit-
arbeiter Zugriff auf bestimmte Funktionalitäten des
Postfaches, beispielsweise auf das Benutzerjournal
und kann so bei der Problemlösung helfen.

„Sie haben Post…“ 
Das beA wird über eine Benachrichtigungsfunktion
verfügen: Nach Hinterlegung einer E-Mail- Adresse
wird bei Posteingang im beA automatisch eine ent-
sprechende Benachrichtigung an diese Adresse ver-
sandt. Diese E-Mail enthält selbstverständlich keine
Angaben über den Inhalt der beA-Nachricht, sie er-
spart dem Nutzer lediglich die direkte Kontrolle des
Postfaches. Außerdem werden weitere Benachrichti-
gungen über Änderungen, die das Postfach betreffen,
an diese E-Mail gesandt (bspw. hinsichtlich der einge-
räumten Zugriffsberechtigungen). Die E-Mail-Adres-
se kann, aber muss nicht bei der Erstregistrierung
hinterlegt werden, sie kann auch nach der Inbetrieb-
nahme des beA-Systems hinzugefügt werden.

… und fertig!
Damit ist die Erstregistrierung abgeschlossen und ein-
gehende Nachrichten können ab dem Zeitpunkt der In-
betriebnahme des beA-Systems abgerufen werden.
Dann können auch die weiteren Einstellungen am
Postfach über die Postfachverwaltung und die Nutzer-
verwaltung vorgenommen werden. Der gesamte Vor-
gang der Erstregistrierung ist ausführlich in der Onli-
ne-Hilfe zum beA beschrieben. Darüber hinaus gibt es
einen telefonischen Support, der bei Problemen
weiterhilft. Wann kommt das beA? Bisher steht noch
kein neuer Starttermin fest. Derzeit wird ein konkreter
Projektplan zur Fertigstellung des beA abgestimmt,
der auch den Zeitpunkt der Inbetriebnahme enthält.
Sobald der Termin feststeht, wird er auf der Seite
www.bea.brak.de veröffentlicht.

bea für Syndikusrechtsanwälte
Nach dem im Dezember vom Bundestag verabschie-
deten und zum 01.01.2016 in Kraft getretenen Gesetz
zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte und
zur Änderung der Finanzgerichtsordnung gilt, anders
als bisher, die Tätigkeit als Syndikus in einem Unter-
nehmen als anwaltliche Tätigkeit und es erfolgt dafür
eine gesonderte Zulassung als sogenannter Syndikus-
rechtsanwalt. Auf Grund dieser Zulassung erhalten
Syndikusrechtsanwälte dann genauso wie niedergelas-
sene Rechtsanwälte ein beA für ihre Syndikustätigkeit,
allerdings entsprechend der Neuregelung erst zum
01.10.2016. Die Bestellung der dazugehörigen beA-
Karten ist daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
möglich.
Syndikusrechtsanwälte, die daneben ihre Zulassung
als niedergelassener Rechtsanwalt behalten, erhalten
für diese Tätigkeit, wie alle anderen niedergelassenen
Rechtsanwälte auch, ein beA und können für dieses
bereits jetzt die beA-Karte bestellen.
Das heißt im Ergebnis, dass Syndikusrechtsanwälte,
die zugleich über eine Zulassung als Rechtsanwalt
verfügen, zwei besondere Anwaltspostfächer erhalten,
über die sie jeweils tätigkeitsbezogen mit Kollegen,
Gerichten und Rechtsanwaltskammern kommunizie-
ren können.
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elektronischer rechtsverkehr beim niedersächsischen Finanzgericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 1. Januar 2016 besteht beim Niedersächsischen Finanzgericht die Möglichkeit, Schriftsätze über das
elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) einzureichen. Derzeit wird das EGVP nur für den
Empfang elektronischer Nachrichten genutzt. Voraussichtlich spätestens im April wird das Gericht allerdings
dazu übergehen, initiativ auf eine elektronische Übermittlung überzugehen, sofern der Empfänger einen ent-
sprechenden Zugang eingerichtet hat.
Zwar besteht derzeit keine Pflicht für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, elektronisch mit dem Gericht zu
kommunizieren. Jedoch beabsichtigt das Niedersächsische Justizministerium nach derzeitigem Stand, in der
Fachgerichtsbarkeit bereits zum 1. Januar 2020 den flächendeckenden obligatorischen Rechtsverkehr zu eröff-
nen. Spätestens drei Jahre danach sollen auch die Gerichtsakten verbindlich in elektronischer Form geführt wer-
den.
Die Umstellung des schriftlichen auf ein elektronisches Verfahren wird nach meiner Einschätzung sowohl in
der Anwaltschaft als auch bei den Gerichten zu erheblichen Umstellungen im Arbeitsablauf führen. Mir ist da-
her bereits jetzt daran gelegen, so weitgehend wie möglich die elektronische Kommunikation mit den Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten zu fördern.
Die elektronische Kommunikation mit dem Niedersächsischen Finanzgericht bringt für die Anwaltschaft zudem
Vorteile. Neben einem sicheren und schnellen Kommunikationsweg ist insbesondere hervorzuheben, dass die
Verpflichtung zur Beifügung von Mehrabdrucken für die Beteiligten entfällt (§ 52a Abs. 2 Satz 2 der Finanz-
gerichtsordnung) und insofern keine Kosten anfallen. Dementsprechend wird insofern auch ein Kostentatbe-
stand nicht verwirklicht (Nr. 9000, 1.b) des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz).
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass das Niedersächsische Finanzgericht über eine digitale Telefaxlö-
sung verfügt. Faxschreiben werden daher über die EDV erstellt und empfangen. Dies ermöglicht es, die einge-
gangenen Faxschreiben an die Beteiligten, d.h. aus Sicht der Anwaltschaft insbesondere an die Finanzverwal-
tung, ohne vorherigen Ausdruck zu übermitteln. Sofern Schriftsätze per Fax vollständig mit Anlagen übermittelt
werden, ist aus diesem Grund ebenfalls das Einreichen von Mehrausfertigungen bzw. des Originals des Schrift-
satzes nicht mehr nötig. Da kein Ausdruck für die übrigen Beteiligten gefertigt wird, fallen ebenfalls keine Ge-
bühren kann.
Ich möchte Sie darum bitten, in Ihrem Geschäftsbereich für die Nutzung des EGVP und ersatzweise für die
Übermittlung von Schriftsätzen per Telefax zu werben. Nähere Informationen über den elektronischen Rechts-
verkehr sind auf der Homepage des Niedersächsischen Finanzgerichts (www.finanzgericht.niedersachsen.de)
sowie auf derjenigen des Landesjustizportals Niedersachsen (www.justizportal.niedersachsen.de) erhältlich.
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich bereits jetzt.

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Pust
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eugH – Zugang zur ausübung steuerberatender
tätigkeiten in Deutschland
eugH urteil vom 17.12.2011 – rs. C – 342/14

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

der EuGH hat in seinem Urteil vom 17. Dezember 2015 in der Rechtssache der X-Steuerberatungsgesellschaft
vs. Finanzamt Hannover-Nord (Rs. C-342114) entschieden, dass Steuerberatungsgesellschaften aus anderen
EU-Mitgliedstaaten in Deutschland auch weiterhin nicht uneingeschränkt Hilfe in Steuersachen leisten dürfen.

Zur Erinnerung: In der Rechtssache wurde eine Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz u.a. in den Niederlanden
(„Belastingadviseur"), wo die ausgeübte Tätigkeit nicht reglementiert ist, bei einer Umsatzsteuererklärung als
Bevollmächtigte nach § 80 Abs. 5 Abgabenordnung zurückgewiesen. Als Begründung führte das Flinanzamt an,
dass die Steuerberatungsgesellschaft weder nach § 3 Nr. 3 StBerG noch nach § 3a StBerG befugt sei, ge-
schäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten. Im finanzgerichtlichen Verfahren gegen die Zurückweisung leg-
te der Bundesfinanzhof die Sache dem EuGH zur Prüfung der Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsfreiheit vor.

In seinen Schlussanträgen vom 1. Oktober 2015 erachtete der Generalanwalt des EuGH, Pedro Cruz Villalón,
die deutsche Regelung, nach der die Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen einer Aner-
kennung bedarf, die ihrerseits die entsprechende berufliche Qualifikation der Leitungsorgane dieser Gesell-
schaft voraussetzt, als eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit. Diese Einschränkung sei auch nicht ge-
rechtfertigt, da die deutsche Regelung über das hinausgehe, was zum Schutz der Leistungsempfänger erforder-
lich ist, indem sie keine Möglichkeit vorsieht, für die Erteilung der Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleis-
tung in Steuersachen die Kenntnisse und Berufserfahrungen, die die Mitarbeiter einer Steuerberatungsgesell-
schaft in einem anderen Mitgliedstaat erworben haben, zu berücksichtigen.

Der EuGH schloss sich dieser Einschätzung an: Die in Rede stehenden deutschen Regelungen nehmen einer
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, in dem diese Tätigkeit befugt ausgeübt
wird, ohne reglementiert zu sein, jede Möglichkeit, ihre Leistungen in Deutschland zu erbringen. Zwar kann
eine Steuerberatungsgesellschaft, die nicht befugt ist, geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten, nach §
3a StBerG zur vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuersachen auf dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland befugt sein. Diese Regelung ist jedoch nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar, da die
Dienstleistung von den Niederlanden aus, ohne Grenzübertritt, erbracht wurde.

Der EuGH wies jedoch darauf hin, dass eine Verpflichtung zur vorherigen Meldung der Absicht der geschäfts-
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen, wie sie in § 3a StBerG vorgesehen ist, grundsätzlich nicht über das hin-
ausgehen würde, was zur Erreichung der mit einer Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden
verfolgten Ziele der Verhinderung von Steuerhinterziehung und des Verbraucherschutzes erforderlich ist. Eine
solche Verpflichtung würde es den Behörden, in dem der Dienstleistende seine Tätigkeit auszuüben beabsich-
tigt, ermöglichen, die Qualifikation zu überprüfen, die der Dienstleistende oder die natürlichen Personen, die
die betreffende Dienstleistung erbringen, in anderen Mitgliedstaaten - gegebenenfalls durch Berufserfahrung -
auf dem Gebiet des Steuerwesens erworben haben.

Der EuGH stellte damit klar, dass Steuerberatergesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten keinesfalls un-
eingeschränkt in Deutschland tätig werden können. Die deutschen Regelungen müssten jedoch derart ausge-
staltet werden, dass die Qualifikation der Mitarbeiter der Gesellschaft in einem Fall wie dem Ausgangsverfah-
ren angemessen berücksichtigt wird.
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Kostenfestsetzung im sozialgerichtlichen Verfahren

Die Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern
stellten anlässlich ihrer 71. Tagung fest, dass es regel-
mäßig zu Verzögerungen im Bereich der Kostenfest-
setzung in sozialgerichtlichen Verfahren kommt. Um
ggf. eine Gesetzesänderung vorschlagen zu können,
bittet die Bundesrechtsanwaltskammer um die Über-
sendung entsprechender Fälle.

Kontakt:
Bundesrechtsanwaltskammer, Frau Franke
Littenstraße 9
10179 Berlin
Fax. 030-284939-11
Mail: franke@brak.de

Die Situation der Steuerberater ist von der Situation der Rechtsanwälte in Europa zu unterscheiden. Die An-
waltschaft unterliegt einem eigenen Regime auf Grundlage der europäischen Dienstleistungsund Niederlas-
sungsrichtlinien für Rechtsanwälte. Entsprechend der Anhänge dieser Richtlinien stehen die europäischen
Rechtsanwaltsbezeichnungen fest. Nur Rechtsanwälte mit einem der aufgeführten Titel sind dazu qualifiziert,
in einem anderen Mitgliedstaat Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Auf Steuerberater sind die Berufsqualifi-
kationsrichtlinie sowie die allgemeine Dienstleistungsrichtlinie anwendbar, was in der Praxis zu einer sehr
unterschiedlichen Reglementierung des Steuerberaterberufs in den einzelnen Mitgliedstaaten geführt hat.

Mit freundlichen kollegiallen Grüßen

Rechtsanwältin Doreen Göcke, LL.M.
Referentin/Senior Legal Advisor
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Mitteilungen

Zusammenarbeit ja, aber nur mit Verschwiegenheit
Zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes                                 Berlin 02.02.2016

Das Bundesverfassungsgericht hat heute in einem Vor-
lageverfahren entschieden, dass § 59a Bundesrechts-
anwaltsordnung insoweit verfassungswidrig ist, als die
Regelung eine gemeinschaftliche Berufsausübung
zwischen Rechtsanwälten und Ärzten beziehungs-
weise Apothekern in Form einer Partnerschaftsgesell-
schaft untersagt. Bisher dürfen sich Rechtsanwälte
ausschließlich mit ihren Kollegen, Patentanwälten,
Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschafts-
prüfern und vereidigten Buchprüfern beruflich zu-
sammenschließen.
Das Bundesverfassungsgericht betont in der Begrün-
dung seiner Entscheidung nachdrücklich die Bedeu-
tung der anwaltlichen Grundpflichten, insbesondere
die anwaltliche Verschwiegenheit. „Bei der beruf-
lichen Zusammenarbeit mit anderen Personen er-
weitert sich zwangsläufig der Kreis derjenigen, die
von Umständen erfahren oder zumindest Kenntnis er-
langen können, hinsichtlich derer anwaltliche Ver-
schwiegenheit einzuhalten ist“, so die Karlsruher
Richter. Deshalb bestehe ein grundsätzliches Bedürf-

nis, zum Schutz des rechtsuchenden Publikums, die
Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mit anderen Be-
rufen einzuschränken. Das gelte jedoch nicht bei ei-
nem Zusammenschluss mit Ärzten und Apothekern, so
die Karlsruher Richter, weil sie einer vergleichbaren
beruflichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
BRAK-Präsident Ekkehart Schäfer:
„Ich begrüße die heutige Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes. Sie betont erneut die überragen-
de Bedeutung der anwaltlichen Verschwiegenheits-
pflicht für das Berufsbild des Rechtsanwalts. Gleich-
zeitig eröffnet der Beschluss der Anwaltschaft zusätz-
liche Möglichkeiten interprofessioneller Zusammenar-
beit und damit eine Erweiterung qualitativ hochste-
hender Beratungstätigkeit. Mit anderen Worten: Eine
Zusammenarbeit mit anderen Berufen soll es geben
dürfen, aber nur dann, wenn unsere anwaltlichen
Pflichten dabei nicht berührt werden.“

BVerfG vom 12.01.2016 – 1 BvL 6/13

Hinweis zur umsetzung der am 01.07.2014
in Kraft getretenen Änderung des § 317 ZPO

Aufgrund eines Hinweises der Richterin am Amtsge-
richt Göttingen Dagmar Poltze machen wir auf fol-
gende praktische Änderung des § 317 Abs. 1 ZPO
aufmerksam:

Zukünftig werden vollstreckbare Ausfertigungen von
Urteilen und Kostenfestsetzungsbeschlüssen nur er-
teilt, wenn dies ausdrücklich beantragt worden ist. Der
Antrag kann entweder auf Erteilung einer vollstreck-
baren Ausfertigung gestellt werden mit der Folge, dass
vollstreckbare Ausfertigungen von Urteilen und KfB
ohne Tatbestand, Entscheidungsgründe bzw. Gründe
erteilt werden.

Nur wenn der Antrag auf Erteilung einer vollständigen
Ausfertigung gestellt wird, enthalten die Ausfertigun-
gen auch TB/EG/Gründe.
Wird kein Antrag gestellt, erteilt die Geschäftsstelle
nur beglaubigte Abschriften mit TB/EG/Gründen.
Wir empfehlen deshalb entsprechende Anträge mög-
lichst früh schon in der Klageschrift bzw. Klageerwi-
derung stellen, damit späterer unnötiger Schriftver-
kehr vermieden wird.
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Bericht des rechtsanwaltsversorgungswerks niedersachsen

Das Rechtsanwaltsversorgungswerk Niedersachsen
(RVN) informiert Sie darüber, dass die von der Vertre-
terversammlung beschlossenen Satzungsänderungen
zum 15.01.2016 in Kraft getreten sind. Die Frist zur
Wahl des persönlichen Pflichtbeitrags gemäß § 25
Abs. 2 der Satzung wurde von drei auf fünf Jahre an-
gehoben. Zudem kann als zusätzlicher Versorgungs-
beitrag gem. § 26 der Satzung nun ein Betrag in Höhe
von 50 % des persönlichen Pflichtbeitrags geleistet
werden (zuvor 30 %). 

Weiterhin hat das RVN ein Rundschreiben an alle ak-
tiven Mitglieder des RVN verschickt, um über die
neusten Entwicklungen und Änderungen, u.a. für Syn-
dikusanwälte zu informieren. 
Die neue Satzung mit Stand 15.01.2016 und das Rund-
schreiben kann unter www.rvn.de auf unseren Service-
Seiten heruntergeladen werden.
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erweiterung der ausbildung statt weiter Wege zur Berufsschule

Immer weniger neue Ausbildungsverhältnisse bringen
die konkrete Gefahr mit sich, dass Berufsschulklassen
nicht mehr eingerichtet werden können. In Northeim
begannen im Jahr 2015 nur noch 6 und in Wolfsburg 2
Auszubildende die Ausbildung zur Rechtsanwaltsfa-
changestellten. In Goslar waren es für beide Ausbil-
dungsgänge insgesamt nur noch 5 Personen (wir be-
richteten in den Kammermitteilungen IV/2015). Weite
Wege zur Berufsschule machen das Berufsbild nicht
attraktiver. 
Die Abwärtsspirale würde sich verstärken, wenn künf-
tig nur noch in Braunschweig und Göttingen Berufs-
schulunterricht erteilt würde.

Da alle Schulen gleich niedrige Anmeldezahlen haben,
will sich dieRechtsanwaltskammer Braunschweig da-

für einsetzen, dass diejenigen, die die Ausbildung zur
Rechtsanwaltsfachangestellten absolvieren, bis zum
Ende des 2. Ausbildungsjahres die Möglichkeit erhal-
ten, die Ausbildung um den Bereich der Notarfachan-
gestellten zu erweitern. 

Dies würde dazu führen, dass die Ausbildungszahlen
der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten erhöht
werden und eine Beschulung an allen Schulstandorten
stattfinden kann.

Hier geht der Appell an die Ausbildungskanzleien, in
denen (Nur-) Rechtsanwälte tätig sind, mit den Notar-
kanzleien Kooperationen zu bilden. Die Rechtsan-
waltskammer ist dabei gern behilflich.
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abschlussprüfungstermine der rechtsanwaltsfachangestellten und
rechtsanwalts- und notarfachangestellten Sommer 2016

Braunschweig:

Mittwoch, 04.05.2016
Zivilprozessrecht
Rechtsanwaltsgebührenrecht 
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Dienstag, 10.05.2016
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Mü�ndliche Pru� fung: 16.06.2016 und 17.06.2016

Goslar:

Mittwoch, 04.05.2016
Zivilprozessrecht
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Mittwoch, 11.05.2016
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Mü�ndliche Pru� fung: 15.06.2016

Wolfsburg:

Mittwoch, 04.05.2016
Zivilprozessrecht
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Montag, 10.05.2016
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Mü�ndliche Pru� fung: 09.06.2016 und 10.06.2016

Northeim:

Mittwoch, 04.05.2016
Zivilprozessrecht
echtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht

Dienstag, 10.05.2016
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Mü�ndliche Pru� fung: 31.05.2016

Göttingen:

Dienstag, 03.05.2016
Recht, Wirtschaft- und Sozialkunde
Rechnungswesen

Mittwoch, 04.05.2016
Zivilprozessrecht
Rechtsanwaltsgebührenrecht
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Gerichts- und Notarkostenrecht
Fachbezogene Informationsverarbeitung

Mü�ndliche Pru� fung: 20.06.2016

Die Abschlussprüfung Sommer 2016 findet statt am:
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robuster ausbildungsmarkt 2015 -
allianz für aus- und Weiterbildung auf gutem Weg

(29.10.2015) Zur Bilanz des Ausbildungsjahres 2015
erklären die Präsidenten von BDA, Ingo Kramer,
BFB, Dr. Horst Vinken, DIHK, Dr. Eric Schweitzer,
und ZDH, Hans Peter Wollseifer: Der Ausbildungs-
markt bietet gute Chancen für ausbildungsinteressierte
Jugendliche. Das zeigt die insgesamt gestiegene Zahl
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den
Bereichen von Industrie und Handel, Handwerk und
Freien Berufen. Die Ende 2014 geschlossene Allianz
für Aus- und Weiterbildung ist damit auf einem guten
Weg. Eine besondere Herausforderung der kommen-
den Jahre wird die Integration von Flüchtlingen mit
Bleibeperspektive in Ausbildung und Arbeit sein.
Die Vertragszahlen der drei Wirtschaftsbereiche
(474.485) sind im Vergleich zum Vorjahr trotz sinken-
der Bewerberzahlen und eines ungebrochenen Trends
zum Studium um insgesamt 0,2 Prozent gestiegen. Die
Unternehmen in Deutschland zeigen damit weiterhin
eine hohe Ausbildungsbereitschaft, stemmen sich ge-
gen den demografischen Trend und geben auch Leis-
tungsschwächeren Ausbildungschancen.
Bei den Industrie- und Handelskammern wurden bis
Ende September 2015 301.317 neue Ausbildungsver-
träge abgeschlossen; das sind 1.612 oder 0,6 Prozent
weniger als im Vorjahr.
Im Handwerk wurden bis Ende September 129.930
neue Ausbildungsverträge eingetragen und damit
1.432 bzw. 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
Im Bereich der Freien Berufe sind bis Ende September
43.238 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wor-
den. Das sind 1.509 Verträge bzw. 3,6 Prozent Zu-
wachs.
Zugleich konnten in diesem Jahr 41.000 bei der
Bundesagentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsstel-
len nicht besetzt werden. Das achte Jahr in Folge gab
es mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unver-
mittelte Bewerber. Betriebe und Jugendliche benöti-

gen daher noch mehr zielgerichtete Unterstützung. Mit
der Einführung der Assistierten Ausbildung, der Aus-
weitung der Zielgruppe für ausbildungsbegleitende
Hilfen und der Verständigung der Allianzpartner auf
ein strukturiertes und abgestimmtes Vorgehen bei der
Vermittlung von ausbildungssuchenden Jugendlichen
und der Besetzung offener Ausbildungsstellen wurden
bereits zentrale Maßnahmen von der Allianz für Aus-
und Weiterbildung auf den Weg gebracht.
Kammern und Verbände haben zudem mit vielfältigen
Aktionen bei den Ausbildungsbetrieben für eine Mel-
dung ihrer Ausbildungsplätze bei der Bundesagentur
für Arbeit geworben, um mehr Transparenz über das
tatsächliche Ausbildungsangebot zu schaffen. Der Zu-
wachs an gemeldeten Stellen zeigt, dass dieses Enga-
gement erste Früchte trägt.
Die Wirtschaft wird sich gemeinsam mit den anderen
Allianzpartnern weiter dafür engagieren, mehr junge
Menschen für eine betriebliche Ausbildung zu befähi-
gen und zu gewinnen. Dazu gehört eine umfassende
und praxisnahe Berufsorientierung in der Schule. Vor
allem an den Gymnasien muss künftig noch besser
über die Chancen einer dualen Ausbildung informiert
werden.
Eine der größten Herausforderungen der kommenden
Jahre ist die Integration von Flüchtlingen mit Bleibe-
perspektive sowie von möglichst vielen jungen Er-
wachsenen unter 35 Jahren ohne Berufsabschluss in
Ausbildung und Arbeit. Die Wirtschaft wird gemein-
sam mit den Partnern in der Allianz für Aus- und
Weiterbildung ihren Beitrag leisten. Schlüssel für eine
gelingende Integration von Flüchtlingen ist die
Sprachförderung und der schnellstmögliche Zugang
zu allen berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
für Geduldete und Asylsuchende mit hoher Bleibeper-
spektive.
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forum Vergabe e.V. Berlin, den 25. November 2015

5.000 euro Preisgeld für vergaberechtliche arbeit
auslobung
Auch 2016 wird der mit 5.000 Euro dotierte Internatio-
nal Public Procurement Award (IPA) ausgelobt.
Um den IPA 2016 können sich junge Akademiker aus
Europa im Alter bis zu 35 Jahren mit einer wissenschaft-
lichen Arbeit zu Vergabethemen bewerben, die sie im
Zeitraum vom 01.10.2014 bis 30.03.2016 fertig gestellt
haben. Geeignete Arbeiten sind deutsch- oder englisch-
sprachige wissenschaftliche Werke zu nationalen, euro-
päischen oder internationalen Vergabethemen (Habilita-
tionsschrift, Dissertation, Diplomarbeit, Masterarbeit
oder Monographie). Den Preisträger wählt eine interna-
tional besetzte Jury unter dem Vorsitz von Minister Gar-
relt Duin, Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, aus.
Der Sieger wird zu den renommierten „forum vergabe
Gesprächen“ in Fulda im September 2016 eingeladen

und kann seine Arbeit einem
hochrangigen Fachpublikum
vorstellen.
Das Preisgeld wird vom forum vergabe e.V. gestiftet.
Das seit 1993 bestehende, gemeinnützige forum vergabe
e.V. widmet sich der Förderung der Bildung zu allen Fra-
gen und Entwicklungen des nationalen und internationa-
len Vergabewesens. Vorstandsvorsitzender ist Herr Mi-
nister Garrelt Duin, Wirtschaftsminister des Landes
Nordrhein-Westfalen. Die gegenwärtig über 500 Mit-
glieder kommen aus Bund, Ländern, Gemeinden, der an-
bietenden Wirtschaft, der Wissenschaft, der Justiz, der
Anwaltschaft und den Fachmedien.
Weitere Informationen zum IPA finden Sie unter www.ti-
nyurl.com/IPA-2016

extreme Spreizung der einstiegsgehälter bei Junganwälten

(Köln) – In keinem anderen akademischen Beruf liegen
die niedrigsten und höchsten Einstiegsgehälter angestell-
ter Berufseinsteiger so weit auseinander wie bei Rechts-
anwälten. Hierauf weist das Soldan Institut in einer ak-
tuellen Untersuchung hin. Im Vergleich mit anderen aka-
demischen Berufen verdienen Junganwälte zwar leicht
überdurchschnittlich, finden sich aber nur im Mittelfeld
des Gehaltsrankings. 
Deutlich besser als junge Anwälte verdienen im ersten
Berufsjahr Elektro-, Wirtschafts- und Maschinenbauinge-
nieure. Sie erzielen je nach Fachrichtung ein zwischen 10
und 25 % höheres mittleres Einstiegsgehalt. Die Anwälte
liegen auf einem annähernd identischen Einkommensni-
veau wie Betriebswirte (+1 %) und Psychologen (-4 %).
Merklich weniger verdienen Volkswirte (-12 %), Sozial-
pädagogen (-26 %) und Architekten (-34 %). Absolven-
ten, die nicht in die Anwaltschaft gehen, sondern Richter,
Staatsanwalt oder Unternehmensjurist werden, verdienen
zu Beginn ihrer Karriere geringfügig mehr als Kommili-
tonen, die sich für den Anwaltsberuf entscheiden (+4 %).
Das ermittelte Durchschnittsgehalt von Junganwälten ist
Resultat einer extremen Spannbreite möglicher Ein-
stiegsgehälter: Sie reicht von deutlich weniger als 2.000
€ pro Monat bis hin zu fünfstelligen Monatsgehältern.
„Der Anwaltsberuf ist der akademische Beruf, in dem
sich für Berufseinsteiger besonders hohe, aber auch be-
sonders niedrige Gehälter erzielen lassen. Vergleichs-
weise prekäre Einkommensverhältnisse sind bei Rechts-

anwälten deutlich häufiger als bei Angehörigen anderer
akademischer Berufe festzustellen – andererseits gibt es
auch Spitzengehälter, von denen andere Universitätsab-
solventen nur träumen können“, sagt Prof. Dr. Matthias
Kilian, Direktor des Soldan Instituts.
Typischerweise bewegen sich Einstiegsgehälter von Aka-
demikern in einem Bereich von 38.000  € bis 47.000 €.
70 % aller Ingenieure und Informatiker, 67 % der Wirt-
schaftswissenschaftler und 59 % der Naturwissenschaft-
ler erzielen ein Einstiegsgehalt dieser Größenordnung.
Hingegen berichteten dem Soldan Institut nur 20 % der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eines ausgewähl-
ten Zulassungsjahrgangs, dass sie bei Berufseinstieg ein
solches Jahreseinkommen verdienten. Viele Befragte ver-
dienten deutlich mehr oder deutlich weniger: 23 % der
Nachwuchsanwälte konnten ein Jahresgehalt von 59.000
EUR und mehr erzielen, 29 % mussten sich aber 32.000
EUR oder weniger begnügen. Die Vergleichswerte für die
Summe aller akademischen Berufe liegen mit 8 % bzw. 2
% deutlich niedriger. „Insgesamt lässt sich die These,
dass es keinen akademischen Beruf mit zugleich so guten
und so schlechten Einkunftsmöglichkeiten gibt wie den
Anwaltsberuf, ohne Weiteres empirisch belegen“, resü-
miert Kilian.
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Soldan institut zieht Zwischenfazit zum mediationsförderungsge-
setz: erst jeder siebte anwalt sieht die mediation gestärkt

(Köln) – Seit Mitte 2012 ist das Mediationsförde-
rungsgesetz nun in Kraft, doch fast die Hälfte der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (46 %) haben
bislang keine spürbaren Veränderungen feststellen
können. Lediglich 14 % sind der Auffassung, dass das
Gesetz die Bedeutung dieser alternativen Form der
Beilegung rechtlicher Konflikte gestärkt hat. Das geht
aus einer Untersuchung des Soldan Instituts hervor.  
Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass die deutschen
Anwältinnen und Anwälte in der Mediation nicht en-
gagiert wären: Immerhin hatten 40 % in dem der Be-
fragung vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum
Mediationsmandate als Parteivertreter begleitet. 16 %
waren mit einem Mediationsmandat befasst, 10 % mit
zwei, 11 % mit drei bis fünf und 3 % mit mehr als fünf.
Im Mittel hat jeder Anwalt 1,6 Mediationen begleitet.
Die Kölner Berufsforscher schätzen die Zahl der Ver-
fahren, an denen Rechtsanwälte auf Seiten von Medi-
anten beteiligt sind, daher auf gegenwärtig 80.000 bis
100.000 pro Jahr.

Seit den 1990er Jahren hat die Mediation als alternati-
ver Konfliktbeilegungsmechanismus an Bedeutung
gewonnen, ohne gesetzlich geregelt zu sein. Mit dem
Mediationsförderungsgesetz hat der Gesetzgeber dafür
erstmals Maßstäbe und Leitlinien geschaffen. Dabei
war es sein ausdrückliches Ziel, die Mediation weiter
im Bewusstsein der Bevölkerung und der in der
Rechtspflege tätigen Personen zu verankern. „Kurz-
fristig konnte man vom Mediationsgesetz keine Wun-
der erwarten. Das Gesetz hat aber die Mediation im
Rahmen des ihm Möglichen zumindest ein wenig vor-
angebracht“, sagt Prof. Dr. Matthias Kilian, Direktor
des Soldan Instituts. „Größere Umbrüche sind erst
über einen längeren Zeitraum und mit Hilfe von wei-
teren flankierenden Maßnahmen des Gesetzgebers zu
erwarten.“

anwälte stehen interprofessioneller Zusammenarbeit
noch skeptisch gegenüber
ergebnisse aus der Befragung zum Berufsrechtsbarometer des Soldan instituts

Bislang steht die Mehrheit der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte in Deutschland einer interprofessionel-
len Berufsausübung eher ablehnend gegenüber. So
hätten es sich 62 Prozent wohl eher gewünscht, wenn
sich an den jetzigen berufsrechtlichen Vorschriften zur
Sozietätsfähigkeit verschiedener Berufe nichts ändern
würde. Bei einer Befragung des Soldan Instituts im
Rahmen des Berufsrechtsbarometers von April bis Juli
2015 hatten sie sich für eine Beibehaltung des Status
Quo ausgesprochen. Danach dürften lediglich 31 Pro-
zent die aktuelle Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts begrüßen, nach der sich nun Anwälte
auch mit Ärzten oder Apothekern zusammenschließen
dürfen (Az.: 1 BvL 6/13). Sie gaben bei der Befragung
an, dass sie eine Lockerung befürworten würden. 7
Prozent hatten sich hingegen noch gar keine Meinung
zu diesem Thema gebildet.

Die Einstellung der Anwälte gegenüber diesen Libera-
lisierungen im Berufsrecht ist allerdings stark von ih-

rem Alter sowie von ihrer Spezialisierung abhängig:
Anwälte im Alter von bis zu 40 Jahren sprachen sich
lediglich zu 47 Prozent für eine Beibehaltung des Sta-
tus Quo aus. Keine Änderung wünschten sich 59 Pro-
zent im Alter zwischen 51 und 60 Jahren, bei Anwäl-
ten über 60 Jahren waren es sogar 69 Prozent. Wäh-
rend Generalisten nur mit 21 Prozent für eine Erweite-
rung des Kreises der sozietätsfähigen Berufe plädier-
ten, waren es bei den Spezialisten für Rechtsgebiete
mit 34 Prozent deutlich mehr. „Die Erweiterung der
Sozietätsfähigkeit wird perspektivisch in der Anwalt-
schaft immer mehr Befürworter finden, da die älteren
Rechtsanwälte sukzessive aus der Anwaltschaft aus-
scheiden und zugleich der Anteil der Spezialisten kon-
tinuierlich zunimmt“, sagt Prof. Dr. Matthias Kilian,
Direktor des Soldan Instituts.
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notizen aus der mitte Deutschlands
oder der Strafverteidiger als Organ der rechtspflege, zweiter Klasse.

mitgeteilt von Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt
für Strafrecht Dietmar Wölker aus Schöppenstedt

In einer öffentlichen Strafverhandlung vor dem Land-
gericht Braunschweig wurde am 22.05.2014 der Ver-
teidiger während der intensiven Befragung eines Zeu-
gen mit türkischem Migrationshintergrund von diesem
mit den Worten "anani sikim" beschimpft (türkisch
für: "ich ficke deine Mutter").
Diese Kundgabe schwerwiegender Missachtung und
Beleidigung des Verteidigers war Gegenstand eines
Klageverfahrens des Verteidigers gegen den Beleidi-
ger vor dem Amtsgericht Wolfenbüttel unter Az.: 16 C
278/15 auf Schmerzensgeld in Höhe eines Teilbetra-
ges von 500,00 €. Das Zivilverfahren endete mit einer
rechtskräftigen Verurteilung des Beklagten zur Zah-
lung eines Schmerzensgeldes.
Soweit scheint an diesem Ablauf nichts zu monieren
zu sein. Überraschend sind jedoch die Höhe des aus-
geurteilten Schmerzensgeldes, die Begründung dazu
und dadurch die falsche Signalwirkung in Richtung
des sich respektlos verhaltenden Zeugen oder anderer
Dritter.
Denn der in Wolfenbüttel mit der Entscheidung befas-
ste Richter am Landgericht L. hat dem Kläger zur Ab-
geltung der Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts ein Schmerzensgeld in Höhe von nur
100,00 € zugesprochen. Hierbei hat er fälschlich an-
genommen, dass 500,00 €, wie vom Kläger verlangt,
in der Regel erst bei Körperverletzungsdelikten zuge-
sprochen würden. Dabei zeigt schon der Blick in das
Buch „Schmerzensgeld-Tabelle 2012" beispielhaft hö-
here Schmerzensgelder auf, u.a. für das Zeigen des
"Stinkefingers" 4000 Euro, 383 Euro für einen Rechts-
anwalt, der als „Schmuddelbäckchen" beschimpft
wurde, 500 Euro für einen Polizisten, der „Scheißbul-
le" genannt wurde.
Den offenbar auch von ihm bemerkten unverhältnis-
mäßig niedrigen Satz (Zitat: "Die Klage ist zulässig je-
doch nur in Höhe eines symbolischen Betrages be-

gründet") begründet dieser Zivilrichter durch Berück-
sichtigung der Rechtsprechung zum sogenannten
"Kampf ums Recht" (zuletzt OLG Celle StV 2015,
566). Dabei wurde auch von RiLG L. im Ergebnis zu
Recht festgestellt, dass es bei der Beleidigung nicht
um ein sachliches Anliegen des Beklagten gegangen
ist sondern ausschließlich um eine Herabwürdigung
des klagenden Strafverteidigers. Anders als in die Be-
gründung des amtsgerichtlichen Urteils eingeflossen,
sind die vorgenannten Grundsätze mangels Vergleich-
barkeit des Sachverhalts aber gerade dann nicht an-
wendbar.
Dieser Widerspruch wird von Richter am LG L. nicht
aufgelöst.
Der den "Kampf um das Recht" führende Strafvertei-
diger, Organ der Rechtspflege, hat sich vorliegend an
die strafprozessualen und sozialen Regeln gehalten
und Entschädigung für eine besonders schwerwiegen-
de Beleidigung auf dem Rechtswege gesucht, wurde
aber in seinem berechtigten Begehren durch ein unan-
gemessenes Urteil abgestraft.
Somit wird der seinen Beruf ordentlich ausübende
Verteidiger gegenüber Angriffen gegen seine Persön-
lichkeit und Ehre schutzlos gestellt. Die aufmunternde
Signalwirkung in Richtung des Beleidigers hingegen
ist entsprechend hoch. Die Beleidigung eines Strafver-
teidigers kann man sich auch finanziell leisten.
Wie aber wäre das Urteil ausgefallen, wenn sich die
gleiche Beleidigung gegen den Sitzungsvertreter der
Staatsanwaltschaft oder den Richter gerichtet hätte?
Auf eine solche wie die hier mitgeteilte Rechtsmei-
nung des RiLG L. sollte sich ein potentieller Beleidi-
ger wohl besser nicht verlassen. Sehr wahrscheinlich
würde er auf eine andere Rechtsauffassung treffen, mit
der Folge eines wesentlich höheren Ersatzbetrages.
Denn dann wäre, anders als hier geschehen, ein "Or-
gan der Rechtspflege, erster Klasse," betroffen.

Schöppenstedt, 18.11.2015
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Cyber-Versicherung

Nahezu jede Kanzlei verarbeitet und speichert sensible
Daten in elektronischer Form. Sie kann daher von ei-
ner Cyberattacke betroffen sein. Hackerangriffe neh-
men zu. Datenklau und Datenverlust verursachen er-
hebliche Schäden.

Über bestehende Berufs- oder Berufshaftpflichtversi-
cherungen besteht im Falle einer Cyberattacke in der
Regel nur ein unzureichender Schutz. Insofern möch-
ten wir Sie darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit

gibt, eine Cyber-Versicherung abzuschließen, über die
die Kosten für IT-Dienstleister, Krisen- und PR-Bera-
tung, Forensik, Datenwiederherstellung, Sachverstän-
dige, Strafrechtsschutz und ggf. auch Betriebsausfall
versicherbar ist. 

Wir wollen mit diesem Hinweis keine Werbung für be-
stimmte Versicherungsunternehmen machen, sondern
Sie nur auf die grundsätzliche Möglichkeit aufmerk-
sam machen, eine solche Versicherung abzuschließen. 

Ihr Ansprechpartner:  
Ulrich Müller, Geschäftsführer 

Telefon: 0531 / 2 02 14 89, ulrich.mueller@oeffentliche.de 

www.oeffentliche-fm.de

Die Immobilie im Fokus.
Wir sind Ihr professioneller 
Partner.

Unsere Kompetenz für Ihre Immobilien

Immobilienverwaltung ist Vertrauenssache. Unsere langjäh-

rige Erfahrung bietet Ihnen ein Höchstmaß an Verlässlichkeit 

und Rechtssicherheit bei der Verwaltung Ihrer selbst- und 

fremdgenutzten Immobilien.

Wir bieten Ihnen professionelle Leistungen rund um die Woh-

nungseigentumsverwaltung (kaufmännische, technische und 

juristische Betreuung) und die Verwaltung von Mietobjekten 

im Wohn- und Gewerbebereich (z. B. Mietinkasso, Erstellung 

von Jahresabrechnungen und Wirtschaftsplänen, Suche nach 

geeigneten Mietern und Abschluss von Mietverträgen).
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Buchbesprechungen/Zeitschriften

Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe
ingo michael groß, C.F. müller-Verlag, 13. aufl. 2015
iSBn: 978-3-8114-3849-1

Endlich ist ein umfassendes Werk zur Kommentierung
des immer wieder kehrenden Themas Prozesskosten-
hilfe, Verfahrenskostenhilfe und Beratungshilfe ent-
standen.

Die Praktiker, besonders die im Familienrecht tätigen
Anwälte,  sind dankbar für eine Zusammenfassung der
ungeliebten Materie. 

Eine übersichtliche Gliederung führt in die jeweiligen
Rechtsgebiete ein. Auch berufsrechtliche Aspekte,
nämlich die Verpflichtung des Anwalts zur Übernah-
me von Beratungshilfe und Verfahrens-/Prozesskos-
tenhilfe einschließlich der Verpflichtung hierüber zu
belehren, werden sachgerecht abgehandelt.

Hilfreich sind für die Praktiker die Hinweise zur
„Mutwilligkeit“ und deren Anspruchnahme mit einer
reichhaltigen Kasuistik.

Ferner werden auch die Rechtsgrundlagen zur vorheri-
gen Durchsetzbarkeit eines Verfahrenskostenvor-
schusses mit der erforderlichen Tiefe erörtert. Welcher
Praktiker hat sich nicht schon vor der Situation gese-
hen, dass die Gerichte die Geltendmachung eines Ver-
fahrenskostenhilfevorschusses der Bewilligung der
Verfahrenskostenhilfe voranschalten mit der Folge,
dass sich das Verfahren über viele Monate verzögert,
weil die rechtlich verschiedenen Standpunkte bereits
in dem Verfahren einer einstweiligen Anordnung mit
nur summarischer Prüfung erörtert werden, bevor es
zur Hauptsache kommt.

Weiter wird mit großer Klarheit dargelegt, welche Ra-
ten zu zahlen sind aufgrund des Einsatzes des Ein-
kommens und des Vermögens der Parteien. Hier wer-

den die Rechtsmittel gegen eine Entscheidung deutlich
dargelegt, d. h. unter welchen Voraussetzungen die Ra-
tenzahlungsanordnung mit einem Rechtsmittel ange-
griffen werden kann. 

Interessant ist die Darstellung der wechselseitigen
Kostenerstattungspflicht. Grundsätzlich gibt es keine
Kostenerstattung für das Prüfungsverfahren auf Be-
willigung der Verfahrenskostenhilfe. Nach der der h.
M. zählen die im Bewilligungsverfahren entstandenen
Kosten nicht zu den Kosten der Hauptsache, sondern
sind Vorbereitungskosten im Sinne des § 91 ZPO. Für
die im Prozess obsiegende hilfsbedürftige Partei ist
demnach auch ein Erstattungsanspruch gegen den ehe-
maligen Gegner aus dem PKH-Verfahren anerkannt,
was mit zahlreichen Hinweisen aus der Rechtspre-
chung zu den kontroverse Standpunkten dargestellt
wird.

Insgesamt wird mit großer Klarheit und der nötigen
Tiefe Einblick in die einzelnen Gebiete und eine
Grundlage zur praktischen Handhabung gegeben, was
tatsächlich vorher nur durch Einzelbetrachtung der je-
weiligen Materie möglich war. Ein gelungenes Werk
für den Praktiker, der nicht immer über die notwendi-
ge Zeit verfügt, sich die Hintergründe und Grundlagen
immer wieder neu zu erarbeiten; eine wirkliche Hilfe.

Rechtsanwältin Dr. Ruth Moos-Wittmund, Braun-
schweig
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Erbrecht
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Stellenmarkt

Bürogemeinschaft in göttingen

Meine in der Göttinger Innenstadt ansässige, seit nunmehr 30 Jahren etablierte und erfolgreiche Anwaltskanz-
lei bietet Ihnen die Möglichkeit einen Büroraum anzumieten.

Die Kanzlei ist zentral gelegen, öffentliche Verkehrsmittel (Bus und Bahn) sind fußläufig in wenigen Minuten
zu erreichen. Dem künftigen Kollegen/der künftigen Kollegin wird ein unmöbliertes Büro zur Verfügung ge-
stellt. Das Sekretariat kann mitbenutzt werden.

Meine Mitarbeiterinnen betreuen den Empfang und den Wartebereich, außerdem unterstützen sie Sie gerne bei
anfallenden administrativen Tätigkeiten und übernehmen Sekretariatsdienste für Sie.

Wenn Sie als 

Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin tätig sind oder eine ähnliche Tätigkeit (Steuerberater/in, Wirtschaftsprüfer/in
etc.)

ausüben und einen eigenen Mandantenstamm besitzen, entsprechen meine Räumlichkeiten Ihren Anforderun-
gen.

Über Kontaktaufnahme freue ich mich.

Rechtsanwalt
Joachim Lau

info@kanzlei-lau.de
www.kanzlei-lau.de
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 10.11.2015 bis 11.02.2016

Haupt, Jan Braunschweig
May, Hans-Christian Braunschweig
Fehse, Annika Salzgitter
Beyer, André Wolfenbüttel
Shahswar, Mustafa Wolfenbüttel
Lange, Swen Bad Sachsa
Dix, Rita Duderstadt
Pröll, Florian, Dr. Göttingen
Themann, Sandra Göttingen
Quentin-Rosaenz, Eduviges Hann. Münden
Päßler, Felix Northeim
Sauder, Nils Uslar

Anderweitige Zulassungen
vom 10.11.2015 bis 11.02.2016

Funke, Sandra Bad Lauterberg
Riemann, Anne Salzgitter
Degenhard, Dorothea Wolfsburg
Sohns, Matthias Göttingen
Hölscher, Silke Hann. Münden
Schwabe, Karl-Heinz Staufenberg

Löschungen
vom 10.11.2015 bis 11.02.2016

Bauer, Gerhard Braunschweig
Boas, Constantin Braunschweig
Jahn, Thoralf Braunschweig
von Behr, Klaus-Hubertus Braunschweig
von Busse, Mark-Bernhard Braunschweig
Heine, Jessika Goslar
Lorenz, Anne-Katrin Goslar
Müller, Wolfgang Horst Goslar
Hammer, Wolf-Henning Salzgitter
Bisler, Christian Wolfenbüttel
Ilsemann, Carsten Wolfenbüttel
Bickmann, Hans-Ino Bovenden
Rössing-Schmalbach, Thomas Duderstadt
Fernandes Fortunato, Sergio Einbeck
Butterweck, Frank Göttingen
Eßfeld, Markus Göttingen
Hußendörfer, Daniel Lee Göttingen
Irmer, Detlef Göttingen
Leißring, Fabian Göttingen
Rohne, Thorsten Göttingen
Neitzel, Henning Hardegsen
Borchers, Volker Herzberg
Isermann, Hans-Hermann Northeim
Stich, Lars Northeim
Gatzka, Gerold Oelber
Tomescu, Grigore Osterode
Brethauer, Jörg Seesen

Neue Fachanwaltszulassungen
Familienrecht:
Frau Rechtsanwältin Franziska Maria Golder aus Göttingen

mit Urkunde vom 04.01.2016
Herr Rechtsanwalt Ralf Werlisch aus Helmstedt

mit Urkunde vom 04.01.2016

Miet und Wohnungseigentumsrecht:
Herrn Rechtsanwalt Maximilian Suchfort aus Göttingen

mit Urkunde vom 07.12.2015

Strafrecht:
Frau Stefanie Artelt-Tiede aus Salzgitter

mit Urkunde vom 13.11.2015

Verkehrsrecht:
Herrn Rechtsanwalt Jörg Lüttmann aus Einbeck

mit Urkunde vom 26.01.2016
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Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Herr Rechtsanwalt Michael Hoppe aus Braunschweig ist seit Fe-
bruar 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Otto Lenze aus Vechelde ist seit
März 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Hans-Joachim Munte aus Wolfsburg ist seit
März 1976 zugelassen. 

30 Jahre
Frau Rechtsanwältin Magdalene Müller aus Braunschweig ist seit
Januar 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Hans-Henning Körner aus Goslar ist seit Fe-
bruar 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Eberhard Lange aus Braunschweig ist seit
März 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Henning Staats aus Braunschweig
ist seit März 1986 zugelassen. 

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken kön-
nen.

Mitarbeiter/innen

20-jähriges Firmenjubiläum in der Kanzlei Rechtsanwalt und No-
tar Dietmar Wölker
Frau Roswitha Kühle hat im Jahr 1963  ihre Ausbildung bei Herrn
Rechtsanwalt Sachse in Schöppenstedt begonnen. Als dieser ver-
starb, wechselte sie in die Kanzlei von Dr. Hans-Jürgen Greiser in
Schöppenstedt, wo sie seit dem durchgängig arbeitet, auch nach
Übernahme der Kanzlei durch Herrn Rechtsanwalt und Notar
Dietmar Wölker am 01.02.1996. Frau Kühle gehört von Beginn
an zum „Inventar“ der Kanzlei und hat stets mit ihrer Tatkraft und
ihrem Wissen zum Erfolg der Kanzlei beigetragen. Herr Rechts-
anwalt und Notar Wölker bedankt sich ganz herzlich für die lan-
ge und außerordentlich gute Zusammenarbeit. 
Frau Kühle wird am 01.05.2016 in ihren wohlverdienten Ruhe-
stand gehen, aber der Kanzlei auch weiterhin stundenweise er-
halten bleiben.
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Seminare/Fortbildungen

Auch in diesem Jahr bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltsseminare an. Die
aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung oder auf un-
serer Internetseite www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

02.03.2016 Besonderheiten im Rechtsschutzversicherungsverhältnis in
13:30 – 19:00 Uhr verkehrsrechtlichen Mandaten

Referenten: Rechtsanwältin Gesine Reisert, Berlin
Rechtsanwalt Michael Rudnicki, Berlin
Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

09.03.2016 Aktuelle Schwerpunkte des Handels- u. Ertragssteuerrecht
13:30 – 19:00 Uhr Referent: Rudolf Jung, Dipl. Finanzwirt

Anerkennung gem. § 15 FAO für Handels- und Gesellschaftsrecht und
Steuerrecht

06.04.2016 Mietrecht in Göttingen
13:30 – 19:00 Uhr Rechtsprechungswandel zu Schönheitsreparaturen;

Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebskostenrecht
Referenten: Rechtsanwälte Dr. Dieter Hildebrandt und
Jens Grundei, Göttingen, Fachanwälte für Miet- und WEG-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht

06.04.2016 IT-Recht: Datenschutz und Verschlüsselung
13:30 – 19:00 Uhr in Betrieb und Kanzlei

Referent: Rechtsanwalt Christian Stücke, Helmstedt,
Fachanwalt für IT-Recht
Seminar für Rechtsanwälte und qualifizierte Mitarbeiter
Anerkennung gem. § 15 FAO für IT-Recht

13.04.2016 Seminar für Auszubildende und Mitarbeiter:
13:00 – 19:00 Uhr „Der richtige Draht zum Mandanten“

Referentin: Brigitte Worg, Geschäftsführerin der
Rechtanwaltskammer Sachsen-Anhalt 

20.04.2016 Mietrecht in Braunschweig
13:30 – 19:00 Uhr Rechtsprechungswandel zu Schönheitsreparaturen;

Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebskostenrecht
Referenten: Rechtsanwälte Dr. Dieter Hildebrandt und
Jens Grundei, Göttingen, Fachanwälte für Miet- und WEG-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht

27.04.2016 IT- und Arbeitsrecht
13:30 – 19:00 Uhr Beschäftigung im Wandel

Referent: Rechtsanwalt Christian Oberwetter, Hamburg
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für IT-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht und IT-Recht

Veranstaltungen
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04.05.2016 1. Braunschweiger Strafrechtsgespräche – Teil 2
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

18.05.2016 Arbeitsrecht: Elternzeit, BEEG und Pflegezeitgesetz
13:30 – 19:00 Uhr Referentin: Rechtsanwältin Christiane Hochhut, Goslar,

Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht  
Anerkennung gem.  § 15 FAO für Arbeitsrecht

15.06.2016 Erbrecht bei Trennung und Scheidung
13:30 – 19:00 Uhr Referent: Prof. Dr. Maximilian Zimmer, Notar in Wernigerode

Anerkennung gem. § 15 FAO Erbrecht, Familienrecht

19.10.2016 1. Braunschweiger Strafrechtsgespräche – Teil 3
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

21.10.2016 Arzthaftungsrecht: Aktuelle Rechtsprechung
13:00 – 18:30 Uhr Referent: Vors. Richter am Oberlandesgericht Schleswig-Holstein

Wolfgang Frahm
Anerkennung gem. § 15 FAO für Medizinrecht

26.10.2016 Aktuelles zur steuerlichen Behandlung der privaten Alters
13:30 – 19:00 Uhr u. Risikovorsorge und Vermögensübertragungen

Referent: Rudolf Jung, Dipl. Finanzwirt
Anerkennung gem. § 15 FAO Steuerrecht

1. Braunschweiger Strafrechtsgespräche
Ab 2016 wollen wir eine Alternative zu den üblichen 5-stündigen Seminarveranstaltungen anbieten. Dazu hat bereits am
03.02.2016 eine Veranstaltung stattgefunden. Weitere 2 Termine sollen in diesem Jahr noch folgen. Dabei bereiten 5 Kol-
legen, die im Strafrecht tätig sind, jeweils einen Vortrag zu einem aktuellen strafrechtlichen Thema vor und gestalten damit
etwa eine Stunde der Fortbildungsveranstaltung. Nachdem zunächst nur Rechtsanwälte die Vorträge vorbereiten, sollen spä-
ter Richter und Staatsanwälte oder sonstige am Strafverfahren Beteiligte aus dem hiesigen Bezirk als Referenten gewonnen
werden. 

Wir suchen noch interessierte Kollegen, die sich als Referenten am 4.05. und am 19.10.2016  beteili-
gen wollen und bitten diese, sich bei der Geschäftsstelle zu melden per Mail unter cschulze@rak-braun-
schweig.de oder telefonisch 0531/12335-15.  

Es können aber auch Kollegen an den Seminaren teilnehmen, die selbst keinen Vortrag vorbereiten. Während die vortra-
genden Kollegen keinen Kostenbeitrag zu leisten haben, sollen diejenigen, die nur teilnehmen, einen Kostenbeitrag in Höhe
von 40,00 EUR bezahlen. Die Seminare finden im Seminarraum der Rechtsanwaltskammer am Lessingplatz 1 in Braun-
schweig statt. 

Sobald die Planungen für die beiden noch ausstehenden Termine abgeschlossen sind, können Sie die Referenten und die
Themen unserer Homepage entnehmen.
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TradePort
Wolfenbüttel

z. B. Caddy, Caddy Maxi, Multivan, California, 
Caravelle, Amarok oder Crafter - Sie haben die Wahl!
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